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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und u st cri
Mitglieder» der gestzgevende» Räthe der hclvensche» Republik.

X". I.XVÜI. LllZ'-rn, 12. Mai -7Y9. (2Z. Floréal VII.)Bandlil.

Gesezgebung.
Grosser R ath, 4. Mai.
Präsident: Zimmer mann.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Vollziehlmqsdivekwmim der helvetischen
einen und màilbarcn Nepuhlik, an die
gelezgebenden Räthe.

Bürger Eesezgeber!
Die alte Regierung von Bern hatte zur Ermun-

ternng der Gerberei von^Zeit zu Zeit Verordnungen
ergeben lassen, »m auf der einen Seite die Ausfuhr
der Rinde der Eichen nnd Rochtanncn zu verbieten;
und auf der andern Seite den Maimonai zur Zeit
für den Hau solcher Baume zu bestimmen. So un-
enìbehrsjch die Rinde für die Gerber ist, so ist sì'e

doch fur dieselben ganz unbrauchbar, wofern man sie
Zu einer a ädern Zeit los macht, als zur Zeit, wo die
Baume im Saft sind.

Seit der Revolution wurden jene Verordnungen
nicht nuhr bccbachtek; man fällte die Bäume im Win-
lcr, so daß in dem Kanton Aargau, wo diese Fabri-
kaüon eine > hohen. Grad von Vollkommenheit erreicht
hat, die frische Rinde äusserst Men wird, -und im
Preise so hoch zu stehen kommt, daß die Gerber bt-
sorgen, ihr Genxrb mochte unvermerkt in Verfall ge-
rächen. In di-ftr Besorgn): überre'ch.'en diejenigen
in den Gemeinden Aarcss, Zofingen, Lenzburg und
Brngg Bittschriften, ni.vt nur rm Bestätige na jener
Verordnungen, m ssewess des 'Hases vom Holze und
des Verbotes der Ausfuhr, sondern auch um Besinn-
mnng des Preises.

Keineswegs zweifelt das Direkten'»!!», daß ihr
nicht das Verbrt der A stsubr ausser H-lretten bcsta-

tig n werdet; aUrin, dg eot kömiii: sum dem Mangfi
«u Rmde noch nicht hinreichend -zuvor. Zu ihrer Scss.
teuheic trägt der-Hau außer der Zeit noch weit mehr
bei. - Es sieht euch zu, zu entscheiden, ob man den

Gemeinen nnd den Partikularen befehlen könne, daß
sie (mit Ausnahme gleichwohl des Bauholzes) nicht
zum Umhauen schreiten, als ansichliessend nur im
Maimonate, oder, im Falle daß ihr eine solche Ver--
ordnung nicht billiget, ob ihr die Gerbereien lieber
ihrem Schikscste Preis geben wollet. Sehr wahrschein--
lich würde die Ergreifung dieser leztern Parthei den
gänzlichen Verfall d escs wichtigen Zweiges unserer
Industrie nach sich ziehen, denn die samtliche Rinde
aus allen Nätionalwaldungen würde lange nicht hin-
reiche».

Die Gerber wünschen, daß auch der Preis der
Rinde festgesezt werde; auf der einen Seile aber würde
dadurch das Recht des Eigenthums v-r!ftt, und auf
der aiidcru der gewünschte Zwek gleichwohl nicl>t er-
reicht werden. Wofern man die alte Verordnung, in
Betreff der Jahrszeit, zum Holzhaucn bekräftigt, so

gewinnt man eine so grosse Menge von Rinde, daß
nothwendig ihr Preis fallen muß; wofern man hin-
gegen dieft Epoche unbestimmt laßt, so hat die Taxi-
rung der Rinde die schädlichste Wirkung, dadurch nam-
lich wird die Rinde nicht nur seltsamer nnd kostbarer,
sondern zulett entsteht hieran gänzlicher Mangel.

Encrer Weisheit, Bürgcr Geftzgeber, überläßt
das Vollzichungsdireltorinm die Auswahl der ange-
messensten Mittel zur Verhütung des'Mangels oder
der Seltenheit der Rmde, worüber mit Gründ sich

die" Bittsteller beschweren.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

M o u s s o n.

Escher sagt, unstreitig ist die Gerberei in Hek-

vetien, einem Land', welches ftvicl Viehzucht treibt,
von grosser « stick tia ft >'t, und wahrscheinlich kann- die-
selbe durch den Kunststeiß der Nation und durch zwek-

mäßige Gewerbopolizej noch beträchtlich in Aufnahme
gebracht werden; allein, auch die Forstwirchschaft ist.



uns von der grösten Wichtigkeit, und da hier die Ger-
" berei mit dieser in einiger Ccuisio» zu stehen scheint,

so fodere ich Verweisung dieser Bokhschaft an 'd e

Forstconlniission, run einen baldigen Rapport darüber
z i cntwcrftn. Deslocs stimmt Cschern ganz bei.
Surer ist gleicher Meinung, foderr aber-eine neue
Commission über diesen Gcacnstand, der mit der Wal-
dunZscommission keine unnritteibarc Verbindung hat.
Die bochschaft wird der Waldunascommission zuge-
wiesen.

Die Wittwe des, in dem Treffen im Granholz
umgekommenen David Witwer, von VnchholSer-
berg, im Distrikt Sreffisburg, bittet von einem vor
dem Gesez über Registrunngsgebühren gemachten Vcr/
kauf, keineHaudanderung bezahlen zu muffen. Auf Se-
er eta us Antrag wird diesem Begehren, als dem
Gcftz selbst gemas, entsprochen.

Der Eerichtschrciber Menthonex, von Aubone,
begehre die Gerichchgebuhren als Besotdung behalten
zu keimen, bis dir Besoldung der Gerichtschreibcr bc-
stimmt ist. Marcacci fodcrt Tagesordnung über
dieses, unsern Gesetzen zuwiderlaufende Begehren.
Carrard im Gegentheil glaubt dieses Begehren ganz
den Gesetzen gentas, wünscht aber, daß die Sache
naher durch eine Commission im Allgemeinen unter-
sucht werde. Cartier ist nicht Cai raids Meinung,
und fodcrt Verweisung an die Besoldungscoinmission.
Äi ich mann ist Cartiers Meinung, weil die grvste
Ungleichheit über die bis jczt unb. stammte Besoldung
der Distrittsgenchtschreiber statt hat. Deoloes stimmt
Canard kei, weil über diesen Gegenstand besondere
Sorgfalt nothwendig ist, wegen Beziehung der Ein-
rcg.strirungsgedühre:!. Broye folgt, und wundert
sieh, warum die Gerichtschrciber nicbr auch Notare-
bimste thun sollten. Marcacci findet im Gegentheil
sehr zwekmäßig, daß die Ecrichtschreiber, dem Arrete
des Direktoriums zufolge, nicht zugleich Notarien seyn
können; übrigens vereinigt er sich mit Cartier, dessen

Antrag angenommen wird.

Die Gemeinde Robe las, im Distrikt Jferten,
die 6z Seelen enthalt, beklagt sich, daß der Minister
Kes Innern ihr nicht erlauben wolle, eine eigene Mu-
nizipalitat zu bilden. Secrecan steht nicht, warum
man die er Gemeinde nicht crla. den wolle, eine eigene
Mimizipalitat zu bilden; it- will dieser Gemeinde "ent-

sprechen. Cusior fodcrt Verwesung an die gestern
über die Muniz palitarcn mrdergcle,ce Commission.
Desloes ist Sccretans Meumna. Gmür fodert
Tagesordnung, und wundert steh über in- söderalisii/
fmc Bittschrift, die ans dem kleinem kowm.k. Cartier
glaubt, es sey nothwendig, cine gewisse Volksmenge
xu bestimmen, aus der eure Muinzipalitat bestehen

misse. Die Bittschrift wird der Co mm ist, on zugewiesen.

Ein Bürger des Cantons Basel, der in die Elite
....„.'schrieben ist, wünscht vorher noch seiner v.rstor/
benen Frauen Schwester Heimchen zu.können. Auf
Eschers Antrag geht man über diese Bittschrift zur
Tagesordnung.

Die Gemeinde Buch h old erb erg wünscht sich

von der Gemeinde Dies bach abzusondern, und eine
eigene Mun-zipalttät auszumachen. Kiich mann so-
dert Verweisung an die Mumzipalitäts - Commission.
Gecre tan glaubt, da die Gemeinde Bnchholderbceg
eine Gemeinde ausmacht, so sc-y keine Schwierigkeit
vorhanden, hier zu entsprechen; überigens aber wnn/
dert er sich, warum wir immer von dem Minister
des Innern her Schwierigkeiten erhalten, in Rüksicht
der Ausübung unserer Gesetze, die in diesem Fall jeder
Gemeinde erlauben, eine eigene Munizipaükät auszn/
machen, da hingegen der Minister im Kopf hat, grosse
Munizipalitaten zu bilden; wann wir so üver die Aus,-
ülu!g jedes unserer Gesetze kämpfen müßten, wohin
würde die Republik kommen? Er fordert Tages».d/
nung, auf das Gesez begmndet.

Escher sagt: so eben haben wir gefühlt, d:ß
es nothwendig sey, zu bestimmen, daß unter eine
Munizipalirat eine gewisse Zahl Menschen geordret
werden müsse; denn wenn wir jeder Gruppe von drei
oder vier Häusern eine Munizipalität gestatten wollten,
so würde, da die Munizipalbeamten des Militardien-
stes enthoben sind, unser Militär dadurch ans eine
gefährliche Art geschwächt werben; überdem sind die
Munizipalbeamten eine bestimmte gesezüche Autorität
im Staat, deren Vervielfältigung also nicht der Will/
kühr und der Unwissenheit preiß gegeben werden kann;
folglich ist es nothwendig, hierüber ein Gc ez ergehen zu
lassen. Daß i» Rüksicht der Bildung dieser Autorita/
ten in der Republik so viele Schwierigkeiten entstehen,
ist wahrlich nicht Schuld, noch böser Wille von Seite
des Ministers des Innern, sondern Schuld der Une
deutlichkeit unsers Gesetzes, indem mau ja nicht eine

mal bestimmen lassen wollte, was eine Gemeinde sey,

sondern uns immer zurief: eine Gemeinde ist eine Ge/
meinde; wann also in einer Gemeinde von drei Bür/
gern, die sich unter «inander verwandt sind, eine Mu/
nizipalitat sollte errichtet werden, so ist es wahrlich
nicht Schuld des Ministers, wann er dieses nicht,
unsrem Gesez zufolge, anzuordnen weiß. Ich fodcre
also Verweisung auch dieser Bittschrift an die Com/
mission, um uns sobald möglich einen Gesetzesvorsch'ag
hierüber zu machen. Dieser A.-urag wird angenom/
men.

Die Versammlung bildet sich m geheime Sitzung.

Nach WiedereröKnnng der Sitzung wird folgende
Bothschaft verlesen:
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Das Vollzèchimasdèrektoì'lttm der lielvetischeil
einen und untdeilbaren Repudük an die
gesi-Mbenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!

Den erst".! Mai, um halb vier Uhr des Morgens,
griffen die Oestreicher mit Macht den Posten bei Lus
zieusteig in Rhàkien an, es gelang ihnen, mit ungefähr
2000 Mann den Flaschcnbcrg zu umgehen, und bei

Maicnfeld vorzurücken, wo sie aber unter den Befths
len der Genera'e Menard und Chabreau von den Res
publikanern muthig empfangen wurden. Man schlug, ^ ^
siel) von beiden Seiten bis 3 Uhr Nachmittags harts oen Grundsätzen de-> ^e.chluffes sowohl^
näckig, und die Franken trugen endlich den Sieg bas>â emyerstanden; aber unmöglich kann

von. Alle Oestreicher, die den Flakchenberg passirt der Teschlusi ohne wuer.i.eyung a.igenommcn werde» ;
wurden aeranaen: ibre ?abl belauft sick aeaen 5. ch"» eirkikel eutyalccn, die wirkuch gerade un.erm

Senat, 4. Mai.
" Präsident: Mittelh 0 lzer.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
welcher dein B. Billetcr, Mitglied des grossen Raths,
einen Urlaub bewilligt, um einen Auftrag des Vollstes
hungsdirektoriums auszuführen.

Der Beschluß über Benutzung und Anpflanzung
der Gemeindweiden wird verlesen. — Eben so eine
auf diesen Gegenstand Bezug habende Bittschrift der
Gemeinde Sevcllen Distrikt Wcrdenberg Kant. Linth.
Berthollet rath zu einer Commission. Muret ist

hatten, wurden gefangen; ihre Zahl belauft sich gegen
2000 Mann.

Den 2y. April wurde auch General Lecourbe an»
gegriffen, nnd ob mau schon noch keine umständliche
Nachrichten von diesem Vorfalle hat, so ist doch so

viel gewiß, daß auch von dieser Seite der Sieg den

Franken treu blieb.

Mit eben dem Vergnügen werdet ihr, Bürger
Gcsezgeber, auch die Uebergabe von Echlvciz vernehs
men. Die Maßregeln, die man in der grosien Stille
nahm, wurden mit eben so viel Geschwindigkeit auss
gessàt, als der Erfolg dgvon glüklich war — alle
Mittel zur Fortsetzung des Aufstanbcs waren den Auf-
rührern abg,schnitten; und da das Volk vom Kanton
kinth und Zürich ihre treulose Aufforderung durch eine

förmliche Verwerfung.hcantwonetc, so blieb ihnen
nich's mehr übrig, als sich auf Gnade und Ungnade
zu ergeben, und die fränkischen Truppen, ohne einen

Schuß zu thun, in Schweiz einrücken zu lassen.

Das Vollziehungsdircktorium ist überzeugt, baß
ihr die Freude über diese beiden Ereignisse mit ihm
theilen, und in den Dank einstimmen werdet, den
unsere mächtigen Verbündeten durch ihre Geschiklich-
ftit und ihren Muth, dem man den glullichen Erfolg
schuldig ist, von uns verdienen..

Zwck, der Unterstützung der Armen — zuwiderlaufen.
Aubli vermißt nur .in's an dem Beschluß, daß er
nicht einen Monat früher kam; ihn nun an eine Coms
mission verweisen, vertagen oder am Ende gar vers
werfen wollen — heißt so vieles Erdreich für ein gans
zes Jahr unfruchtbar machen wollen; denn wer weiß
nicht, daß.solcher Gemeindboden nicht den Zten Theil
dessen ertragt, was er unter besonderer Kttftur ers
tragen würde; was kann gegenwärtig dringender" für
uns seyn, als unsern Boden fruchtbarer zu machen?
Er nimmt den Beschlug an. Genhard ist gleicher
Meinung, und halt die Resolution für in jeder Rüks
ficht sehr gut abgefaßt.- Meyer v. Arb. will ebens
falls sogleich annehmen — es hängt unsäglich viel für
die Gerechtigkeit die wir den Armen schuldig sind
davon ab, daß wir das ungesäumt thun.

Die Commission wird verworfen, und die Dift
cussion fortgcsczt.

Dolder glaubt der Beschluß müsse, wenn es
auch noch so viele Unvollkommcnheitcn hätte, der
Dringlichkeit der Zeitumstände wegen angenommen
werden.

Muret bedaurt, daß er nun ohne hinlängliche
Kenntniß der Sache sprechen muß; man spricht von
den Armen, und beruft sich auf sie, um die äugen,

c» ^ blikliche Annahme des Beschlusses zu erhalten; ihm
^republikanischer Gruß. lliegen die Armen so sehr als jemand am Herzen; aber

m va...... -gerade die Rechte der Armen sind durch die Résolus
<>er. Piasident ces vollziehenden Dttîftor um gekränkt; ber 6. Art. ist so aristokratisch als

O ch s. möglich; er bestätigt alle bisdahin statt gcfundne Miß--

^ ^ 5.. 'brauche; noch ihm wird, wer viel Stücke Vieh hatte
Namen ces D irektoriums, der Gen. Sekr.vMahin auf die Gemeiudweide sandte, also auch.

nun um so viel mehr Nutzen aus dem Gemeindgut
weiter ziehen. Er muß den Beschluß verwerfen.^

Münger. Es ist uns allen um Abschaffung

Mousson.
Man klatscht, und sendet die Bokhschaft an den

Senat.
Die Versammlung bildet sich wiederum in geheis

Ms somite.

der alten Vorrechte zu thun; ich glaube d e Resolution
wird ungemein viel Vortheile in dieser Rüksicht ges.

währen; sie kann nicht so verstanden werden wie Muret.

/



f'rck tet, und allenfalls kann ein nachfolgender Be-
schluß das manaeîitde «setzn:. Ersiimmr jurAnnahme.

Devevey glaubt, eine Comn.sfisn ware sehr
nothwendig gew.'seu; es ist um ein allgemeines Gcsez
hier zu thun, und die gegenwärtige Resolution würde
dem Armen vielmehr Schaden zufügen, anstatt ihm
zu nützen; die definitive Theilung die in kurzer Zeit
v gleicht erfolgen wird, konnte nach ganz andern
Grundsätzen geschehen, und dann der sich sehr ge-
schädigt s Heu, der auf Urbarmachung zu benutzenden
Landes Kosten verwandt hatte. Es Ware bester ge-
Wesen nur zu bestimme» die Gcmemdsoerivalwr
sollen einstweilen jedem Armen so viel Land zur Bc-
bauung anweisen, als er vevarf.

Kubli. Der Kanton Lenan must nicht die
Hälfte des Schweißes zu Bebauung des Landes auf-
wenden, dessen man in der nbrgen Schweiz bedarf.
Die Resolution ist nicht fur tue so Ueberfluß haben,
sondern für die Dürftigen.

Gen hard würde die Resolution gerade dann
^verwerfen, wann der 6. Art. nicht darum Ware.
Die Auslegung Murets ist ganz irrig; gar nicht die
bisherigen widerrechtlichen Ungleichheiten sollen bei-
behalten wertzen. Es ware Sunde die Resolution
zu vermachen.

L a si e ch e r e. Kubli ist in grossem Irrthum über
den Kanton Leman, und die Gcnieiudweiden mögen
übrigens aller Orten ziemlich gleich unfruchtbar seyn.
Die ersten^ 3 Art. bestimmen eine Theilung, aber
welche? Jeder kaun verladen, und auf der Scelle
soll ihm entsprochen werden; welche Unordnung und
V erwirrung wird das verursache»; und wer kann Ur-
barmachung eines Bodens unternehmen, ohne Gichei-
hen wenigstens 5 Jahre das Land zu behalten — wo
findet sich aber .eine solche Sicherheit in dem Be-
schluß?—Und der Arme sollte jene Arbeit über-
nehmen können? Die Begehren werden in der grösieii
Unordnung einander durchkrcuöen. In Rüksisyt auf
den 6. Art. theilt er Murets Besorgnis; nicht; jener
ist ganz dem Zren untergeordnet. Er verwirft den Be-
schluß, weil derselbe das Land seinem Urbarmachen
nicht auf eine bestimmte und hinlängliche Zeit zu-
sichert.

Meyer v. Arb. Nicht alles Gemeindcrdrcich
bedarf so mühsamer Kultur um etwas zu tragen;
und wenn auch nur Erdapfelerndten erhalreu werden,
so ist der Vortheil schon nngemcin wichtig fur uns.

Laste ch ere möchte darum lieber, daß im ge-
genwarligen Jahr alle» Bürger» und nicht blos den
Gemeindbürgern, die kein eigen Land haben, zu sol-
cher Anpflanzung Land gegeben wurde, da ja auch
Bürger und Nichtburger zur Vertheidigung des Va-
terlandes beilragen muffen.

ilülhi v, Langn, wiederholt die Gründe für bft
Dringlichkeit der Annahme dieses nur einstweiligen

B schlusses. Bundt ist gleicher Meinung. Lang
cbe.walls ; M.ners Besorgnisse find - ngegrundet; der
6. Art. tonnte ohne in das Eioenthfimsrewt inzu-
greifen, nicht anders abgemßt seyn: auch ist hier
von Theilung noch gar nicht die Rede. Die A-meen
werden nicht geschädigt; der Ariste bedarf keiner kost-
baren Urbarmachung, er wird die einfachen gewöhn-
lichen Vorkehrungen vornehmen und schonch-n ersten
Jahr reichen Ertrag haben. Lüthi v. Langn. Der
Vortheil des Armen wnO desto grosser seyn, da »-.n
ke nZehnden mehr zu bezahlen »st. (.rawer spricht auch
für die Annahme VcS Beschlusses, der nur einem grac.sa-
inen und unmenschliche» Mißbrauche steuern soll; ocr
Arme soll statt ein Stük V-eh auf die Gemeindweide tret-
den zu müssen, nun Erdapfel auf seinem Aarheil
pflanzen k innen. Duc glaubt die Resolution cut-
spreche ihrem Zwecke nicht; indeß nimmt er sie a-».
Bodmer glaubt, die Erfahrung seiner eignen Ge-
meiude, die unter seiner Anleitung Gemeindgut theure,
bezeuge hinlänglich den Nutzen der Theilung der
Gcmc ndgitter. Er stimmt zur Annahme. Ruep p
spricht auch für die Annahme.

Der Beschluß wird angenommen.
Murer freut sich über das Gute das der He-

schluß leisten mag, verlangt aber, daß zu Veryuknng
oon Nachtheil, ocr Senat durch ftiueu Präsidenten
dem des gross n Raths dc» Wunsch des Senats
nach einem erläuternden Beschluß bev t>. Art. dieies
Gesetzes mittheile. — Dieser Amrag w.r? nigft
unterstüzt.

Das Vollziehungsdirtkterinm theilt die Nachricht
von dem Siege der grauten bei Luzst »steig, und von
der Uebergabe 00.1 Schwy; mit. — Man klatscht.

Der Beschluß über die Einverleibung des lema-
irischen Truvpmcorps in die helvetische Legion wird
verlesen und an eine Commission gewiesen, die am
Dienstag berichten soll. Sie besteht aus den BB. La-
siechere, Haseln», Schneider, Trauer »std
T h 0 r i g.

Der die Verantwortlichkeit der Müller und Becken
bei der Armee betreffende Beschluß wird verlesen und
angenommen.

Derjc nge, welcher das Ctrafgesez gegen Störer
des Go eesdienstes enthalt, wiro vcrtcscn und en-
genommen.

Derjenige, welcher den Nachlaß der Gcldbusse
des B- GuiNoincn v. Scheuuenburg Kant. Bern er.t-
halt, wird verlesen.

Crauer nimmt den Beschluß um so mehr mit
Freuden an, da die alwn Regierungen nur die
straften, die den Franken, nicht aber die den Oester-
reicher» Contrebande zuführten. Er begreift üdcreg
nicht, wie inan einer solchen unsinnigen Straft noch
Kraft geben wollte. La stech ere in «gleicher Mci-
mmg. Schneider verlangt Verlesung der Alter,-



stüke. — Sie wird avgefangcn, aber durch Gemurr
nnt rbrocheu. Der Bejch uß wird angknoiamcn.

Dolocr tixllt die scheuslichen Detail der Erc
worduag der fr.uikisch.ut isefanstou zu Rajîadr, aus
der StrasburKer Zeitung, mit. (i)
(i) Es ist von den Oestreich«!? eine Grenclthat begangen

worden, .deren kauiu die wildesten Horden barbarischer
Tôlier fähig sind. Sjekler Husaren haben unsre bevoll-
mächttgren Congreß - Minister, fast au den Thoren
von Rnstadt, auf ihrer Heimreise nach Franfteich, in
Stucken gehauen. Eine selche u.üueusch'.lcrc That muß
ganz Europa, muß die ganze Wett, wo noch Gerech-
tigkeit liebende Menschen wohnen, mit Al scheu erfüllen,
und gegen die.Urheber derselben empören.

EL ist bekannt, daß,die flämischen Minister in Rastadi,
am elften ^'lvreal i» einer Note an die Reichs-Frie-
dcns-Deputansn erklärt haben, sie u urden in drei Tagen
den Longrcßort verlasse», und.nach Frankreich znruk»
kehren. Der Direkrorialgesandte, Freiherr von Albmi,
brauchte die Vorsicht, den Commandanten des östreichi-
scheu VsrxostencordonS, Obrist Barbakzy, zu Gernsback,
davon zu benachrichtigen,, und für fie Sicherheit, so n ie
sur die deutschen Gesandten eine Eskorte zu begehren.
Erst am ?teu Abends um 7 Uhr, kam ein Schreiben
dieses Husarenoberste», an die frank. Minister, folgenden
Inhalts an:

An die Minister dezz. fränkischen Republik.

Minister! Sie sehen, daß es mit der militärischen
Verstimmung ganz unvereinbarlich ist, Bürger der frstuk.
Nation in dem Bezirk der k. k. Armee zu dulden. — Gie
werden mir es Saber nicht Übel deuten, wenn mich die
KrtegSumKände nöthigen, Ihnen Ministers, andeuten zu
müßen, den Bezirk der dißcitigen Armee binnen -gSkun-
den zu verlassen.

ScaabSqnartier Ecrnsbach, (den sten Floreal 7.)
Unterz.: Barbaczy, Odristcr.

ES wurde ihnen vom Rittmeister Ruzuzka eingehen'
digt, welcher, da man bemerkte, es stehe nichts von
Sicherheit für die Reisenden im Schreiben, antwortete:
das verstehe sich von sechsten, und der bloße Gedanke
scvc ja für die östreichische Regierung ein Schimpf.

?n gleicher Zeit rükten g-x> Mann Szekler Husaren in
Rastadt ein, und befezten alle Thore, mit dem Befehl,
Niemand, wer es auch sey, nieder ein noch hinaus gehen
zu lassen.

Da alles zur Abreise schon seit einem Tage bereit war,
und mtt dem sten der selbst bestimmte Termin verstrich,
so '.rollten die Minister noch an demselben Abend die
Reise antreten, um nicht in den Termin zu fallen, den
ihnen der östr. Obrist bestimmte. Da sie an das Thor ka-

men, wollte man sie nicht binauslassen, wcil der Befehl
allgemein, und keme Ausnahme für sie gemacht sei. Man
mußte also zum Commandanten dieses CorrS, der in
der Vorstadt ans der andern Seite wohnte, schicken, um
die Erlaubniß zu holen, fortzufahren. Erst nach mehr als
einer Stunde konnten endlich die Minister zu Aastadt
hinausfahren. Ihre Bedienten trugen brennende Fackeln.
Nicht gar eine halbe Viertelstunde von der Stadt kam
eine Menge Szekiec Husaren z» Pferd und zu Fuß bei
5cm Walde her, und fielen die erste Knksch: an, worin

Der Präsident zekgt an, daß der B. Minister
Perrocye! bei einem Besuche seine Dankbarkeit für die
ihm gestern durch eine Abordnung des Senats bec
wiesene Aufmerksamkeit, bezeugt habe.

^ean Debry mit seiner Gattin und zwei Töchtern saß.
Qer Minister glaubte, man wolle enva den Paß sehen,
oder sich nach der Eigenschaft der Reisenden erkundigen,
UNS sagte, wer er wäre. Sogleich wurde er am Kragen
aus der Kutsche gerissen, uns erhielt Säbelhiebe auf
den Kopf, auf die Achseln, auf die Aerme und Hände,
und an den Leib. Er sank nieder; manx hielt chn für
todt; aber er schob sich in den Graben. Die Mörder
mnnderten alsdann die Frauenzimmer und den ganze!»
Wagen des Jean Debry aus. In der zweiten Kutsche
saß sein Secretar mit dem Kammerdiener, die sich für
Bedienten ausgaben, miShandclt und rein ausgeplün-
dert wurden, aber weiters keinen Schaden litten. Nun
gicng es auf die dritte Kutsche los, worin Bonnier al-
«cm saß. Er wurde auf französisch gefragt, ob er Bon-
mer feye? und da es bejaht wurde, so riß man ihn am
Kragen heraus, hieb ihm eine Hand ad, haute »hm in
den Kopf, in den Hals, in die Schulter, und zerhakte
ihn auf eine jämmerliche Art. Sein Wagen wurde ganz
beraubt, und eS blieb nicht das Mindeste zurük. In
der vierten Kutsche saß der LegacionSsecretär Rofenstiei.
Da er zähe, was vor ihm vorgumg, und sein Bedienter
zu. ihm gelaufen kam, und in ihn drang, sick vor der
Rauher - und Mörderbande in Sicherheit zu begeben, so

verließ erden Wagen, und kam die Werfte hinunter in
den Graben; von da raffte er sich auf, und suchte in der
Dunkelheit der. Nacht sich von dem Mordxlatz zu cnt-
fernen; hier hörte er das Geschrei der Frauenzimmer,
I» der fünftm Kutsche saß Rsverfot mit seiner Gattin.
Da die Mörder Niemand im vierten Wage» gefunden
hatte», aber wohl wußten, daß es der Wagen des Se-
crccars war, so begnügten sie sich nicht, alle Effekten,
Geld, Portefeuille, und was sie fanden, zu rauben,
sondern schnitte» auch den Koffer auf, der hinten auf
der Kutsche war, und worin sie die GesandschaftSpapiere
zu finden hofften. Sie fanden sie anch, warfen einen
Theil davon in die Murg, brachten aber den Koffer
nut dem Rest zum Commandanten des Besatzungscorps
von Rastadt, der in der Vorstadt logierte. Roberftt
wurde auf eine elende Weise ermordet. Ein Säbelhieb
spaltete ihm den Kopf, und ein Husar, ein wahres Un-
gehener, nahm das Hirn heraus, und stekte es in seine
Tasche. Daß auch Wer alles ausgeplündert.wurde, «st

»»nöthig zu erinnern. Nachdem diese nie erhörte Gran-
samkeiten begangen waren, so zogen nun die Szekler
Husaren ab, und brachten-ihrem Commandanten in Ra-
stadt den grösten Theil des Geraubten, niclft mir die

Papiere, sondern mich Geld, Kostbarkeiten, Ringe,
Juwelen. Die Wagen fuhren mit den Frauenzimmern,
Sccretärs nud Bedienten in die Stadt zurük, und man
ließ sie ein. B. Aosenstiel kam durch Umwege, um ir
M.r in der Nacht, nach Ra starr im badischen Gesaud-
schastshause an. Jean Debry, dessen Wunden nicht ftdb
kch waren, raffte sich ans dem Graben auf, und kroch

in den Wald, verband sich ft gut er konnte, und ka n erst

UM 7 Ulw frühe, in a stadt an. Welche SensiMsn dîese
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